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Teilrevision kommunale Nutzungsplanung -
Genehmigung 

Gemeinde Uster 

Massgebende - Zonenplan (Gebiet Hinterwisen) Mst. 1:5'000 vom Dezember 2015 
Unterlagen - Erläuternder Bericht gemäss Art. 47 RPV vom Dezember 2015 

- Bericht zu den Einwendungen vom Dezember 2015 

Sachverhalt 
Anlass und Zielsetzung Mit der Teilrevision des Zonenplans im Gebiet Hinterwisen soll die planungsrechtliche 

der Planung Abstimmung mit der ebenfalls zur Genehmigung beantragten Teilrevision des Siedlungs-
und Landschaftsplans und des Verkehrsplans (Gebiet Hinterwisen) sowie dem öffentli-
chen Gestaltungsplan «Park am Aabach» auf Stufe der Grundordnung erfolgen. 

Festsetzung Der Grosse Gemeinderat Uster setzte mit Beschluss vom 4. September 2017 eine Teilre-
vision der kommunalen Nutzungsplanung fest. Gegen diesen Beschluss wurden gemäss 
Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats vom 19. Oktober 2017 keine Rechtsmittel ein-
gelegt und es wurde kein fakultatives Referendum ergriffen. Mit Schreiben vom 20. No-
vember 2017 ersucht die Stadt Uster um Genehmigung der Vorlage. 

Erwägungen 
A. Formelle Prüfung 
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig. 

B. Materielle Prüfung 
Zusammenfassung der Die Änderung im Zonenplan umfasst die Umzonung eines Teilbereichs der Zone für 

Vorlage öffentliche Bauten und Anlagen im Gebiet Hinterwisen in die Kernzone K3/4. An den 
Bauvorschriften wird keine Änderung vorgenommen. 

Ergebnis der Den mit Vorprüfung des Amts für Raumentwicklung vom 14. Oktober 2014 gestellten An-
Genehmigungsprüfung trägen und Empfehlungen wurde vollumfänglich entsprochen. 

C. Ergebnis 
Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen 
und kann genehmigt werden (§ 5 Abs. 1 PBG). Die Stadt ist durch die Genehmigung nicht 
beschwert. Gegen die genehmigten Festlegungen steht weiteren betroffenen Privaten 



Aalt für 
RaUrnentwicklung  
Für den-Auszu : 

Baudirektion 
2/2 

und Verbänden der Rekurs offen (§§ 338a f. PBG). Gemäss § 5 Abs. 3 PBG ist der Ge-
nehmigungsentscheid von der Stadt zusammen mit dem geprüften Akt samt zu veröffent-
lichen und aufzulegen. 

Die Baudirektion verfügt: 

I. Die Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung, welche der Grosse Gemeinderat 
Uster mit Beschluss vom 4. September 2017 festgesetzt hat, wird genehmigt. 

II. Die Stadt Uster wird eingeladen 

Dispositiv I sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu ver-
öffentlichen; 

- diese Verfügung zusammen mit der kommunalen Planung aufzulegen; 

- nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Verwaltungs-
gericht, dem Baurekursgericht, und dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg der 
Publikation mitzuteilen; 

- nach Inkrafttreten die Änderungen in der amtlichen Vermessung nachführen zu 
lassen. 

III. Mitteilung an 

Stadt Uster (unter Beilage von vier Dossiers) 

Verwaltungsgericht (unter Beilage von einem Dossier) 

- Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers) 

Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers) 

- Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (unter Beilage von einem Dossier) 

Stadt Uster, Abteilung Bau, Vermessung (Nachführungsstelle) 
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K3/4 Kernzone, Kirchuster 

W2/40 Wohnzone, 2-geschossig 
mit Gewerbeerleichterung gern. Bauordnung Art. 33 lit. b, 1. Satz 
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G3 Gewerbezone, 3-geschossig 

Oe Zone für Öffentliche Bauten und Anlagen 

F Freihaltezone 

Rechtsgültige Sonderbauvorschriften 
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